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statistische Informationen konzentrieren, weil die die 
Agrarökonomie beherrschende Doktrin des Betriebes noch 
immer diejenige des auf die Produktion von Agrargütem 
spezialisierten Unternehmens ist und nicht die für Fami- 
lienwirtschaften maßgebliche Theorie des landwirt- 
schaftlichen Haushaltes. Deshalb erfahren wir so wenig 
über diesen Haushalt aus dem Munde der Agrarstatistik und 
der Agrarberichte und deshalb bleiben Agrarökonomen ge- 
zwungen, soweit sie die Theorie des Haushaltes auf die 
agrarökonomisch so relevanten Fragestellungen bezüglich 
der sich in der Landwirtschaft vollziehenden Faktoralloka- 
tion und der dabei erreichten Faktorentlohnung anwenden 
und diese überprüfen wollen, eigene Erhebungen der dann 
notwendigen Daten vorzunehmen, mit all den Mängeln und 
Unzulängüchkeiten, die damit verbunden sind. 

Wenn es richtig ist, daß selbst die in der nordamerikani- 
schen Landwirtschaft tätigen Haushalte 85 % ihres Haus- 
haltseinkommens aus außerlandwirtschaftlichen Quellen 
beziehen, und das heißt wohl vornehmlich aus nichtland- 
wirtschaftlicher Erwerbstätigkeit außerhalb von Haushalt 
und Betrieb, dieser Anteil überdies wie auch in anderen 
Ländern ständig gewachsen ist, dann muß wohl die Kon- 
zentration der Agrarstatistik auf den Betrieb und die damit 
einhergehende Vernachlässigung dieser nichtlandwirt- 
schaftlichen Aktivitäten der Angehörigen landwirtschaftli- 
cher Haushalte nicht nur beklagt werden, sondern Anlaß 
sein, diese einseitige Ausrichtung so schnell wie möglich 
zu korrigieren. Allerdings sollte sich diese Korrektur nicht 
nur auf die statistische Erfassung der außerlandwirtschaftli- 
chen Erwerbstätigkeit, deren Dauer und Art sowie der diese 
ausübenden Angehörigen landwirtschafüicher Haushalte 
beschränken, sondern auch sich auf die Tätigkeiten im 
Haushalt erstrecken. FAST und MUNRO haben nämlich ge- 
rade in einer jüngst publizierten Untersuchung (Canadian 
Journal of Agricultural Economics, 1991, S. 137-150) erst- 
mals quantitativ bestätigt, welche Bedeutung die Haushalts- 
produktion in landwirtschaftlichen Haushalten (in Alberta, 
Kanada) für Beschäftigung und Wohlstand der landwirt- 
schaftlichen Familien besitzen, eine bisher gänzlich offene 
Frage, die bekanntlich angesichts ihrer Dimension das Sta- 
tistische Bundesamt veranlaßt hat, den Wert der Haushalts- 
produktion aller Privat-Haushalte schätzen zu wollen. 

Was also an "agrarstatistischen" Informationen zukünftig 
dringend benötigt wird, bezieht sich auf die Gesamtheit des 
Haushalts des Betriebsinhabers, dessen Merkmale und de- 
ren Veränderungen bzw. Unterschiede innerhalb der Land- 
wirtschaft Nur unter Einschluß dieses Haushaltsbereichs 
der Landwirtschaft lassen sich erst die soziale Lage der 
"Landwirtschaft", ihre Struktur und deren Veränderungen 
im Verlaufe der wirtschafüichen Entwicklung zutreffend 
einschätzen. Denn theoretische Überlegungen lassen zu- 
mindest vermuten, daß sich der strukturelle Anpassungs- 
prozeß der Landwirtschaft nicht nur auf die bisher im Vor- 
dergrund stehenden betrieblichen Veränderungen und den 
Übergang vom Voll- zum Nebenerwerb beschränkt, son- 
dern daß damit auch eine Anpassung der Größe und Struk- 
tur des zugehörigen Haushaltes verbunden ist. So können 
solche Informationen etwa Auskunft darüber geben, ob und 
in welchem Ausmaß die, geringe Einkommen aus der 
Landwirtschaft beziehenden kleineren Betriebe nur mehr 
als auslaufende Betriebe von dem älteren Betriebsleiter- 
Ehepaar) allein bewirtschaftet werden, sowie darüber, ob 
und welche Entscheidungen bezüglich der beruflichen Aus- 
bildung und Tätigkeiten die jüngeren, dem Haushalt noch 
Angehörenden getroffen haben, ob und wann sie aus dem 
Haushalt ausgeschieden sind usw. 

Gewiß ist es versäumt worden, solche, den Haushalt be- 
treffenden Informationen in den Katalog der zu erhebenden 
Daten bei der jüngsten Verabschiedung der die Agrarbe- 
richterstattung betreffenden Statistikgesetze aufzunehmen, 
vornehmlich wohl aus den oben genannten Gründen. Des- 
halb wird eine neuerliche Änderung dieser Staüstikgesetze 
so schnell, wie es wünschenswert wäre, nicht zu erwarten 
sein. Doch könnten die Erhebungen, die im Rahmen der 
"Testbuchführung" zur "Feststellung der Lage der Land- 
wirtschaft" aufgrund des Landwirtschaftsgesetzes vorge- 
nommen werden, diese bestehende Informationslücke in 
einem hohen Maße und rasch schließen, wenn sie entspre- 
chend erweitert würden bzw. die den Haushalt betreffenden 
Angaben, sowie sie bereits vorliegen, publiziert würden. 

Verfasser: Prof Dr. GüNTHER SCHMITT, Institut für Agrarökonomie der 
Georg-August-Universität, Platz der Göttinger Sieben 5, D-3400 Göttingen 

Umstrukturierung der Landwirtschaft 
in den neuen Bundesländern 

- Zwischenbilanz nach einem Jahr deutsche Einheit - 

FOLKHARD ISERMEYER 

Einführung 

Ziel dieses Beitrages ist es, ein Jahr nach Herstellung der 
deutschen Einheit eine Zwischenbilanz des Anpassungspro- 
zesses der Landwirtschaft in den neuen Bundesländern zu 
ziehen. Dies geschieht in vier Schritten. Nach einer kurzen 
Darstellung agrarsektoraler Entwicklungen erfolgt im zwei- 
ten Schritt eine Bestandsaufnahme des Umstrukturierungs- 
prozesses der LPGen anhand verschiedener Quellen. Im 
dritten Schritt werden dann die Umstellungsprobleme der 
LPGen und ihre Ursachen ausführlich diskutiert, um darauf 

aufbauend abschließend einige Schlußfolgerungen für die 
landwirtschaftlichen Unternehmen und für die Agrarpolitik 
zu ziehen. Die Ausführungen konzentrieren sich auf den 
Bereich der landwirtschaftlichen Produktion und hier vor 
allem auf die Umsünkturierung der LPGen. Auf den Um- 
strukturierungsprozeß im vor- und nachgelagerten Bereich 
und auf die besondere Problematik der ehemaligen volksei- 
genen Güter wird nicht eingegangen. 

Vorab sei darauf hingewiesen, daß die nachstehend wie- 
dergegebenen agrarstatistischen Angaben grundsätzlich mit 
großer Vorsicht interpretiert werden müssen. Weil nicht nur 
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die Landwirtschaft, sondern auch die Agrarverwaltung und 
die Agrarstatistik in den neuen Bundesländern im Umbruch 
und im Neuaufbau begriffen sind, lassen die statistischen 
Grundlagen zur Beurteilung des Umstrukturierungsprozes- 
ses in den neuen Bundesländern teilweise noch sehr zu 
wünschen übrig. 

1 Entwicklung des Agrarsektors in den neuen Bun- 
desländern 

Aus den derzeit verfügbaren Statistiken lassen sich folgen- 
de Tendenzen über die Entwicklung des ostdeutschen 
Agrarsektors erkennen. 

Die Erzeugerpreise bleiben bei Milch und Fleisch im 
Durchschnitt nach wie vor hinter dem Durchschnitt der al- 
ten Bundesländer zurück. Der Preisabstand hegt bei Milch 
im Durchschnitt in einer Größenordnung von 10 Pfennigen 
je Liter. Bei Milch und Heisch sind allerdings beträchtliche 
interregionale Unterschiede innerhalb des Beitrittsgebietes 
festzustellen. Die Preisspanne ist deutlich größer als in den 
alten Bundesländern; in Einzelfällen werden bei Heisch 
auch Preise oberhalb des Wesmiveaus gemeldet. Bei Ge- 
treide weisen die jüngsten Statistiken keine Preisnachteile 
der neuen gegenüber den alten Bundesländern aus (vgl. TOP 

AGRAR, 1991a). 
Die landwirtschaftlichen Unternehmen in den neuen Bun- 

desländern haben auf den mit Einführung der Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion im Juli 1990 einhergehenden 
extremen Preisverfall, auf die Einführung der Milchquoten 
und auf die Förderung der Hächenstillegung mit einem 
starken Abbau der Produktionskapazitäten reagiert. Im Mai 
1991 lagen der Rinderbestand bei ca. 70 % und der Schwei- 
nebestand bei ca. 50 % des Niveaus von 1989 (Übersicht 
1). 

daß die verfügbare Milchquote im Jahr 1991 nicht voll aus- 
geschöpft wird; diese Frage wird allerdings unter Fachleu- 
ten noch kontrovers diskutiert, weil vor allem die Wirkun- 
gen des umfangreichen Transportes von Milch aus den 
neuen in die alten Bundesländer nur schwer einzuschätzen 
sind. 

In der Bodennutzung wurde die Stillegung von Produk- 
üonskapazitäten in großem Umfang im Rahmen des Hä- 
chenstillegungsprogramms wahrgenommen. In den neuen 
Bundesländern wurden 12,8 % der Ackerfläche in das Pro- 
gramm eingebracht, in den alten nur 4,3%. Den höchsten 
Stillegungsanteil verzeichnet Brandenburg mit 19,3 % der 
Ackerfläche (AGRA-EUROPH, 1991a). 

Neben der Hächenstillegung kam es auf den Ackerflä- 
chen der neuen Bundesländer auch zu weiteren erheblichen 
Veränderungen in der Anbaustruktur. Während starke Ein- 
schränkungen der Anbaufläche insbesondere bei Kartoffeln, 
aber auch bei Futterpflanzen und Zuckerrüben zu verzeich- 
nen waren, wurde der Anbau von Raps mehr als verdoppelt 
(AGRA-EUROPE, 1991b). 

Die Erträge für Getreide und Ölfrüchte haben sich in den 
neuen Bundesländern im Jahr 1991 gegenüber dem Vorjahr 
um 15,7 % bzw. 17,0 % erhöht. Zum Vergleich: In den al- 
ten Bundesländern lagen die Ertragssteigerungen bei 7,8 % 
bzw. 0,7%. Das Ertragsniveau lag allerdings im Jahr 1991 
in den alten Bundesländern mit durchschnittlich 61,9 dt/ha 
bei Getreide bzw. 30,4 dt/ha bei Ölfrüchten immer noch 
deutlich höher als in den neuen Bundesländern, wo durch- 
schnittlich 54,6 dt/ha bzw. 27,5 dt/ha geerntet wurden. In- 
nerhalb des Beitrittsgebietes weisen die Durchschnitts- 
erträge erhebliche Unterschiede von Land zu Land auf 
(Übersicht 2). 

Übersicht 2: Entwicklung der Erträge für Getreide und 
Ölfrüchte nach Ländern, 1989-1991 (dt/ha) 

Übersicht 1: Entwicklung der Tierbestände nach 
Ländern, 1989-1991 (Okt. 1989 bzw Dez. 1990= 100) 

Vorgang 

Rinder 
Oktober 1989 
Dezember 1990 
Mai 19911) 

Schweine 
Oktober 1989 
Dezember 1990 
Mai 19911) 

Milchkühe 
Dezember 1990 
Mai 19911) 

M-V Br S-A Sa Th Zus. 

100 100 
86 87 
68 71 

100 
72 
47 

100 
83 

100 
72 
46 

100 
86 

100 
83 
62 

100 
75 
45 

100 
81 

100 
88 
70 

100 
76 
54 

100 
83 

100 100 
87 86 
73 69 

100 
73 
45 

100 
86 

100 
73 
47 

100 
84 

M-V: Mecklenburg-Vorpommern, Br: Brandenburg, S-A: Sachsen-Anhalt, Sa: 
Sachsen, Th: Thüringen.- 1) Unterschätzung des tatsächlichen Bestandes m der 
Größenordnung von 3 bis 5 % durch Vernachlässigung von Kleinstbe- 
tneben. 
Quelle: BML, nach Statistisches Bundesamt, z.T. unveröffentlicht; 
Berechnungen 

eigene 

Vorgang 

Getreide insgesamt1) 
1989 
1990 
19911) 
1990 zu 1991 (in %) 
Ölfrüchte insg. 
1989 
1990 
19912)3) 
1991 zu 1990 (in %) 

M-V Br S-A Sa Th NB AB 

46.3 35,2 42,7 51,1 48,9 44,0 55,4 
46.6 37,0 47,2 57,7 54,8 47,2 57,4 
56.7 46,6 57,3 56,0 56,8 54,6 61,9 

+21,7 +25,9 +21,4 -3,0 +3,6 +15,7 +7,8 

32.8 22,0 16,4 25,5 22,1 27,0 33,8 
26,7 20,7 17,7 23,0 20,8 23,5 30,2 
29.4 26,1 28,8 28,8 21,8 27,5 30,4 

+ 10,1 +26,1 +62,7 +25,2 +4,8 +17,0 +0,7 

M-V: Mecklenburg-Vorpommern, Br: Brandenburg, S-A: Sachsen-Anhalt, Sa: 
Sachsen, Th: Thüringen, NB: Neue Bundesländer, AB Alte Bundesländer. - 1) 
Ohne Körnermais und CCM.- 2) Vorläufig. - 3) Nur Raps und Rübsen, ohne 
sonst Ölfrüchte (deshalb leichte Überschätzung). 
Quelle. BML, nach Statistisches Bundesamt, z.T. unveröffentlicht; eigene 
Berechnungen 

2 Umstrukturierung der LPGen 

Repräsentative statistische Informationen über den Verlauf 
Hinsichtlich der Qeschwindigkeit des Abbaues der Viehbe- 
stände zeigen sich zwischen den Bundesländern nur relativ 
geringe Unterschiede, wobei der Abbau in Sachsen-Anhalt 
mit etwas überdurchschnittlicher und in Sachsen mit etwas 
unterdurchschnittlicher Geschwindigkeit zu verlaufen 
scheint. Bei der Milchproduktion gibt es Anzeichen dafür. 

des Umstrukturierungsprozesses liegen bisher nicht vor. Er- 
ste Anhaltspunkte lassen sich aber aus drei Quellen gewin- 
nen, als da sind 

a) eine Auswertung der Anträge für die Gewährung von 
Anpassungshilfen im Frühjahr 1991 durch das BML (AID, 
1991), 
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b) eine repräsentative Erhebung, die erstmals im 
April/Mai 1991 von der FAL in Zusammenarbeit mit den 
Universitäten Rostock, Berlin (Humboldt), Halle, Leipzig 
und der Hochschule Bemburg auf dem Gebiet von ehemals 
250 LPGen durchgeführt wurde (KÖNIG et al., 1991b), 

c) eine nicht-repräsentative Umfrage von 551 LPGen, 
durchgeführt Ende Juli 1991 durch die Geschäftsstelle der 
ostdeutschen Landesbauem verbände. 

Wie die Auswertung der Anträge für die Gewährung von 
Anpassungshilfen zeigt, haben im Frühjahr 1991 in den 
neuen Bundesländern insgesamt fast 13 000 landwirtschaft- 
liche Unternehmen einen Antrag gestellt. Die Gesamtzahl 
der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Unternehmen 
dürfte noch etwas höher liegen, weil die Kleinstbetriebe mit 
weniger als 500 Stunden/Jahr kalkulatorischem Arbeitsbe- 
darf und die ehemals volkseigenen Güter nicht einbezogen 
wurden. Andererseits ist davon auszugehen, daß ein erheb- 
licher Teil der Unternehmen über das Gründungsstadium 
noch nicht hinausgekommen war. 

Von den insgesamt 12.859 Unternehmen waren 3.375 ju- 
ristische Personen, davon 2.434 nicht-umgewandelte Pro- 
duktionsgenossenschaften, 478 eingetragene Genossen- 
schaften und 463 andere Körperschaften (z.B. AG, GmbH). 
Ein beträchtlicher Teil der im Jahr 1989 gezählten 4.560 
LPGen wurde also im Frühjahr 1991 nicht mehr als eigen- 
ständige juristische Person geführt. Der Rückgang muß 
durch die Zusammenlegung von LPGen (Tier-Pflanze) oder 
die Liquidation von LPGen verursacht worden sein, weil 
eine Umwandlung von LPGen in Personengesellschaften 
zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht möglich war. 
Den 3.375 juristischen Personen standen 9.238 natürliche 
Personen gegenüber, davon 8.975 Einzeluntemehmen und 
263 Personengesellschaften. 246 Unternehmen waren kei- 
ner der o.g. Rechtsformen zuzuordnen. Zu den 8.975 Ein- 
zeluntemehmen gehören ca. 2.100 Gartenbaubetriebe, die 
überwiegend auch in der DDR als Privatuntemehmen ge- 
führt wurden (AID, 1991). 

Nach Angaben der ostdeutschen Landesbauemverbände 
lag die Anzahl der Wiedereinrichter Anfang Juli 1991 bei 
8 000 im gesamten Beitrittsgebiet; das Bundesland Sachsen 
hob sich in dieser Darstellung mit ca. 3 000 Einrichtern von 
den anderen Ländern ab. Wie die Geschäftsstelle ferner 
schätzte, wurden bereits ca. 10 % der LN im Beitrittsgebiet 
von neu eingerichteten Familienbetrieben bewirtschaftet 
(AGRA-EUROPE, 1991d). 

Die Auswertung des BML zeigte, daß ein Großteil der 
ausgewerteten Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstel- 
lung nur über sehr wenig Räche verfügte. 5.880 Unterneh- 
men gaben eine Rächenausstattung von unter 20 ha LF und 
weitere 1.795 Unternehmen eine Rächenausstattung zwi- 
schen 20 und 50 ha LF an (AID, 1991). Wenn auch dieses 
Ergebnis teilweise auf die große Zahl der Gartenbaubetrie- 
be zurückzuführen ist, so wird doch die Einschätzung von 
Beratern bestätigt, derzufolge die Gruppe der Wiederein- 
richter eine sehr heterogene Gruppe darstellt: Auf der einen 
Seite entsteht eine Vielzahl relativ kleiner Nebenerwerbs- 
betriebe mit begrenzten Wachstumsambitionen, auf der an- 
deren Seite eine kleinere Anzahl ausgesprochen wachs- 
tumsorientierter Betriebe. Diese Entwicklung würde mit 
Einschätzungen von Agrarökonomen übereinstimmen, die 
auch für die Landwirtschaft in den anderen Teilen der Bun- 
desrepublik und der Europäischen Gemeinschaft in Zukunft 
eine Entwicklung in zwei Richtungen erwarten, die langfri- 
stig auf eine Dominanz von Nebenerwerbsbetrieben auf der 
einen Seite und ständig wachsenden Haupterwerbsbetrieben 

auf der anderen Seite hinausläuft, während die Bedeutung 
der sogenannten mittleren Betriebe tendenziell abnimmt. 

Die Haupterwerbsbetriebe in den neuen Bundesländern 
werden im Durchschnitt voraussichtlich über eine wesent- 
lich größere Rächenausstattung verfügen als die Haupter- 
werbsbetriebe in den alten Bundesländern. Wie JANNER- 

MANN (1991) berichtet, erreichen die neu eingerichteten 
Haupterwerbsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern im 
Durchschnitt eine Rächenausstattung von ca. 170 ha, in 
Brandenburg 125 ha, in Sachsen-Anhalt 165 ha, in Sachsen 
60 ha und in Thüringen 55 ha LF. In der Untersuchung von 
KöNIG et al. (1991b) gaben die auf der ehemaligen Bewirt- 
schaftungsfläche der untersuchten LPGen eingerichteten 
Haupterwerbsbetriebe im Durchschnitt eine angestrebte 
Rächenausstattung von 142 ha LF an. Die Unterstützung 
durch die LPGen wurde von seiten dieser Wiedereinrichter 
sehr unterschiedlich beurteilt. Ungefähr 35 % bezeichneten 
sie als sehr gut oder gut, ungefähr 20 % als ausgesprochen 
schlecht. Wie die Befragung ferner zeigte, werden die wirt- 
schaftlichen Chancen der Wiedereinrichter von den LPG- 
Leitungen im allgemeinen sehr gering eingeschätzt. 

Tiefergehendere Einblicke in die Umstrukturierungspläne 
der LPGen ermöglicht die Auswertung der Erhebungen, die 
die FAL gemeinsam mit fünf agrarökonomischen For- 
schungsinstituten aus den neuen Bundesländern im 
April/Mai 1991 durchgeführt hat (KöNIG et al., 1991b)1). 
Wie die Übersicht 3 zeigt, war der größte Teil der LPGen 
zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht in eine andere 
Rechtsform überführt worden. Durch die Zusammenfüh- 
rung von Unternehmen der Tier- und Pflanzenproduktion 
und die Herauslösung von Flächen für Wiedereinrichter 
hatte sich die Flächenausstattung der Betriebe aber gegen- 
über der Ausgangssituation bereits erheblich reduziert. 

Übersicht 3: Realisierte und vorgesehene Unternehmens- 
struktur in LPGen und Nachfolgeunternehmen 

April/Mai 1991 

Rechtsform 
April/Mai 1991 

Anteil 
% 

Arbeitskräfte Mitglieder Betriebsgröße 
ha LF 

LPG 
eG 
GmbH 
GmbH & Co KG 
AG 
GbR 

81 
9 
6 
2 
1 
1 

138 
232 

86 
172 
391 

84 

145 
135 

u.A. 
u.A. 
u.A. 
u.A. 

1700 
2690 

810 
2310 
1770 
2115 

Planungen 

eG 
GmbH 
GmbH & Co KG] 
AG 
GbR 
KG 
Gruppenldw. 
Familienbetrieb 
keine Vorstellg. 

49 
20 
16 

5 
3 
2 
1 
1 
3 

84 
90 
79 

183 
45 

u.A. 
u.A. 
u.A. 
u.A. 

64 
42 
69 

183 
16 

u.A. 
u.A. 
u.A. 
u.A. 

1670 
1980 
1700 
3900 
1015 
2500 
1303 
u.A. 
200 

u.A.- unvollständige Angabe.- Datengrundlage: Repräsentativerhebung auf 
dem Gebiet von ehemals 250 LPGen. 
Quelle: KöNIG et al. (1991b), in Vorbereitung 

1) Die nächste Erhebung der LPGen, der Nachfolgeuntemehmen und der 
auf dem ehemals von den LPGen bewirtschafteten Territorium entstehen- 
den Wiedereinrichter-Betriebe ist für November/Dezember 1991 vorgese- 
hen. 
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Die Zukunftsplanungen zielten vor allem auf einen weite- 
ren Abbau von Arbeitskräften und Mitgliedern sowie auf 
die Überführung in eine neue Rechtsform ab. Dabei beab- 
sichtigen die LPGen im Zuge der Überführung in eine an- 
dere Rechtsform die Zahl der Mitglieder stärker zu reduzie- 
ren als die Zahl der Arbeitskräfte2) Gleichwohl scheinen in 
allen Rechtsformen, selbst in den wenigen BGB-Gesell- 
schaften, immer noch so viele Mitglieder in den Nachfolge- 
untemehmen der LPGen zu verbleiben, daß wohlstruktu- 
rierte und hierarchisch ausgerichtete Führungsstrukturen 
unabdingbar sein werden. Ungefähr jedes zweite der von 
KöNIG et al. (1991b) untersuchten Unternehmen strebte die 
Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft an, ein 
Drittel die einer GmbH oder GmbH & Co. KG. 

Der aktuellste Informationsstand über den Umwandlungs- 
prozeß der LPGen ist der Umfrage der Geschäftsstelle der 
ostdeutschen Landesbauemverbände zu entnehmen. Die in 
Übersicht 4 dargestellten Ergebnisse sind allerdings inso- 
fern mit besonderer Vorsicht zu interpretieren, als bei der 
Umfrage keine repräsentative Auswahl der Betriebe erfolg- 
te, sondern einige Landkreise schwerpunktmäßig einbezo- 
gen wurden. Das ist in der gegenwärtigen Situation von be- 
sonderer Bedeutung. Wie die Erhebungen und Erfahrungen 
vor Ort zeigen, nimmt nämlich der Umstrukturierungspro- 
zeß nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch inner- 
halb der Länder von Region zu Region mitunter einen sehr 
unterschiedlichen Verlauf, wobei offenbar dem Einfluß re- 
gional wirkender Berater und der Verbreitung der unter- 
schiedlichen Umwandlungskonzepte innerhalb der Nach- 
barschaft eine dominierende Bedeutung zuzuschreiben ist 
Bei dieser Ausgangslage kann die von der Geschäftsstelle 
der ostdeutschen Landesbauemverbände gewählte Methode 
leicht zu einer Verzerrung der in Übersicht 4 dargestellten 
Länderergebnisse führen. 

Der Umfrage zufolge hatten bis Ende Juli 1991 69 % der 
LPGen eine Zusammenlegung von Tier- und Pflanzenpro- 
duktion vollzogen; der Anteil lag in Sachsen-Anhalt mit un- 
ter 50 % besonders niedrig und in Brandenburg mit ca. 
80 % besonders hoch. Einen Umwandlungsbeschluß hatten 
zu diesem Zeitpunkt bereits ungefähr 58 % aller in die 
Süchprobe einbezogenen Unternehmen herbeigeführt. 
Auch hier lag der Anteil in Sachsen-Anhalt mit 35 % be- 
sonders niedrig. Nur in einem sehr geringen Teil dieser Un- 
ternehmen mit Umwandlungsbeschluß wurde die Umwand- 
lung allerdings bisher juristisch vollzogen. 

Von den LPGen ohne Umwandlungsbeschluß beabsich- 
tigte gut ein Viertel die Auflösung des Unternehmens. Nach 
Angaben der Geschäftsstelle der Landesbauemverbände be- 
fanden sich Anfang Juli bereits ca. 15 % der ursprünglich 
rund 4 000 LPGen in Liquidation oder Konkurs (AGRA-EU- 

ROPE, 1991c). Ungefähr zwei Drittel der in Liquidation be- 
findlichen Betriebe entfallen auf die Länder Mecklenburg- 
Vorpommern und Brandenburg (JANNERMANN, 1991). Für 
die Zukunft ist mit einer weiteren Erhöhung der Zahl der 
Liquidationen zu rechnen. Hierfür sprechen zum einen die 
Ergebnisse der gemeinsam von der FAL und von ostdeut- 
schen Forschungsinstituten durchgeführten Erhebung 
(KöNIG et al., 1991a), und hierfür spricht zum anderen die 
Tatsache, daß ca. 20 % der Unternehmen, die eine Ent- 
schuldung beantragt haben, trotz Verlängerung der Fristen 

2) Die große Zahl unvollsländiger Angaben in der Obersichl gibt einen 
Hinweis darauf, daß viele der untersuchten LPGen überraschenderweise 
keinen exakten Überblick über die Zahl ihrer Mitglieder hatten. Dieser 
1,'ipstand ist für die Umsetzung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 
von Bedeutung (s. Abschnitt 3.3). 

kein Sanierungskonzept vorlegen konnten (AGRA-EUROPE, 

1991d). 
Von den LPGen mit Umwandlungsbeschluß streben der 

Umfrage der ostdeutschen Landesbauemverbände zufolge 
ca. 60 % die Rechtsform einer e.G. an, 27 % die Rechts- 
form einer GmbH oder GmbH & Co. KG und 13 % die 
Rechtsform einer BGB-Gesellschaft (Übersicht 4). Die re- 
lative Bedeutung der nicht-genossenschaftlichen Rechtsfor- 
men und hiemnter insbesondere der BGB-Gesellschaften ist 
in den zurückliegenden Monaten deutlich gestiegen. Es ist 
davon auszugehen, daß es sich bei den BGB-Gesellschaften 
zum größten Teil um Vermögensverwaltungsgesellschaften 
handelt. 

Übersicht 4: Stand der Umwandlung bzw. Auflösung der 
LPGen nach Ländern, 31.7.1991 (Nicht-repräsentative 

Stichprobe von 551 Unternehmen) 

Vorgang M-V Br S-A Sa Th Zus. 

Anzahl Unternehmen in der Stichprobe (LPGen und 
Nachfolgeuntemehmen) 115 183 114 74 65 551 

Angaben in % 

Unternehmen mit Zusammenschluß Tier /Pflanzen- 
produktion in % aller Unternehmen 71,3 80,3 42,1 74,3 70,8 68,6 

Unternehmen ohne Umwandlungs- 
beschluß m % aller Unternehmen 27,0 31,1 64,9 50,0 49,2 41,9 

Unternehmen mit beabsichtigter 
Auflösung 
- in % aller LPGen ohne 

Umwandlungsbeschluß 32,2 49,0 20,2 18,9 6,3 26,8 
- in % aller Unternehmen 8,7 15,3 13,2 9,5 3,1 11,3 

Unternehmen mit Umwandlungs- 
beschluß in % aller Unternehmen 73,0 68,9 35,1 50,0 50,8 58,1 

davon: 
angestrebte Rechtsformen (%) 
- eingetragene Genossenschaft 58,3 67,5 76,5 26,0 61,4 59,6 
- GmbH, GmbH & Co KG 27,3 24,0 14,6 43,3 28,9 27,1 
- Personengesellschaft 14,3 8,5 8,9 30,7 9,8 13,3 

M-V: Mecklenburg-Vorpommern, Br: Brandenburg, S-A: Sachsen-Anhalt, Sa: 

Sachsen, Th: Thüringen. 
Quelle: Bauernverband e.V., Gememsame Geschäftsstelle der Landesbauemver- 
bände Berlin, unveröffentlicht; eigene Berechnungen. 

3 Umstrukturierungsprobleme der LPGen und ihre Ur- 
sachen 

3.1 Überforderung der Entscheidungsträger durch den 
radikalen Wandel der Rahmenbedingungen 

Rückschauend ist festzustellen, daß viele Menschen durch 
den allzu schnellen und radikalen Wandel der Rahmenbe- 
dingungen, der sich über den Bereich des landwirtschaftli- 
chen Unternehmens hinaus auf alle Lebensbereiche er- 
streckte, überfordert waren. 

Für die Entscheidungsträger in den landwirtschaftlichen 
Unternehmen erwiesen sich der Fall der Agrarpreise um 50 
% und mehr sowie der Verlust eingefahrener Vermark- 

tungswege als kaum zu überwindende Hürden. Zwar wur- 
den den Unternehmen Liquiditätshilfen in Milliardenhöhe 
zuteil, doch konnten diese die Folgen des Preisbruches 
nicht annähernd kompensieren. In der Summe konnten die 
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Anpassungshilfen noch nicht einmal den Einkommensaus- 
fall abdecken, der durch die Differenz der Agrarpreise zwi- 
schen den alten und neuen Bundesländern entstanden war. 

Viele Entscheidungsträger hatten Mühe, sich mit den 
vollkommen neuen Rechtsverhältnissen vertraut zu ma- 
chen. Unternehmerische Erfahrungen im Umgang mit der 
Marktwirtschaft waren nirgendwo existent; es fehlte eine 
ganze Generation von Unternehmen. Das Abschließen von 
Kaufverträgen, das Geschäft mit Banken, die Beantragung 
von Fördermitteln, die Sicherung der Produktionsgrundla- 
gen durch Pachtverträge, das Abschließen von Versicherun- 
gen und vieles andere mehr mußten weitgehend neu erlernt 
werden. Darüber hinaus wurde auch im privaten Bereich 
eine beträchtliche Lernfähigkeit verlangt. Beispielhaft sei 
nur auf die vollkommen veränderten Preis- und Wertver- 
hältnisse sowie auf die plötzlich gestiegene Bedeutung von 
Eigentums- und Erbschaftsfragen verwiesen. Die Beschäfti- 
gung mit den neu entstehenden innerbetrieblichen und in- 
nerfamiliären Interessenkonflikten erforderte ebenfalls viel 
Zeit. 

Hinzu kam, daß die Möglichkeiten zur Selbsthilfe wegen 
der mangelnden Infrastruktur weit hinter den in den alten 
Bundesländern bestehenden Möglichkeiten zurückblieben. 
Verwaltungen, Beratungsdienste, Gerichte und andere Ein- 
richtungen mußten erst aufgebaut bzw. reorganisiert wer- 
den, und die in diesen Einrichtungen Beschäftigten mußten 
ebenfalls vielfältige Lernprozesse durchlaufen. Unterneh- 
mer, die per Telefon direkten Rat aus den alten Bundeslän- 
dern einholen wollten, scheiterten regelmäßig an den deso- 
laten Ost-West-Verbindungen. 

Mit Blick auf die landwirtschaftlichen Unternehmen ist 
allerdings auch kritisch anzumerken, daß ihre hierarchische 
Organisationsstruktur den Informationstransfer mitunter be- 
hinderte. Viele Informationen, beispielsweise solche über 
die Möglichkeiten zur Neugründung landwirtschaftlicher 
Unternehmen, blieben häufig auf der Leitungsebene der 
LPGen hängen und erreichten die innovatorischen Poten- 
tiale unterhalb dieser Ebene nicht. Eine möglichst unmittel- 
bare Information aller Bürger hätte den Vorteil gehabt, daß 
dadurch die Last der Neuorientierung auf mehrere Schul- 
tern verteilt und das Kreativitätspotential zur Bewältigung 
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten erhöht worden wäre. 

3.2 Schwierigkeiten der LPGen beim Arbeitskräfteabbau 
und bei der Kapitalbeschaffung 

sozialen Problemen verbunden, stellt zum anderen aber 
auch eine Gratwanderung im wirtschaftlichen Bereich dar. 
Weil die meisten Arbeitskräfte auch Genossenschaftsmit- 
glieder sind, besteht bei Entlassungen immer auch eine er- 
höhte Gefahr, daß die gekündigten Mitglieder ihre Kapital- 
anteile herausfordem und damit Eigenkapital des Unterneh- 
mens in Fremdkapital umwandeln. Hinzu kommt, daß der 
Beschluß zur Entlassung eines Großteils der Belegschaft in 
der Gesellschafterversammlung kaum mehrheitsfähig ist. 
Schließlich scheitert ein Abbau von Arbeitskräften im er- 
forderlichen Ausmaß in vielen Fällen aber auch daran, daß 
die arbeitsintensive und reparaturanfällige technische Aus- 
stattung der Unternehmen eine hinreichende Reduzierung 
der Belegschaften nicht zuläßt. 

Trotz dieser Probleme haben die LPGen bereits einen er- 
heblichen Arbeitskräfteabbau vorgenommen. Nach Anga- 
ben der Geschäftsstelle der ostdeutschen Bauernverbände 
sind von den ursprünglich 750 000 in den landwirtschaftli- 
chen Unternehmen tätigen Arbeitskräften nach einem Jahr 
Wirtschafts- und Währungsunion nur noch 300 000 vollbe- 
schäftigt. Im ersten Halbjahr 1990 mußten 80 000 Arbeits- 
kräfte in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, 270 000 
wurden als Kurzarbeiter angemeldet und 100 000 gingen in 
den Ruhestand oder Vorruhestand (AGRA-EUROPE, 1991c). 
Es verbleibt allerdings nach wie vor ein erheblicher Ar- 
beitskräfteüberhang, denn langfristig dürften kaum mehr als 
100 000 Arbeitskrafteinheiten in den landwirtschaftlichen 
Betrieben der neuen Bundesländer rentabel zu beschäftigen 
sein. 

Weitere Einzelheiten zum Arbeitskräfteabbau wurden in 
der o.g. Repräsentativerhebung von KÖNIG et al. (1991b) 
ermittelt. In den untersuchten LPGen war bis zum 
April/Mai 1991 gegenüber der Ausgangssituation am 1. 7. 
1990 ein Arbeitskräfteabbau von fast 10%, unter Berück- 
sichtigung der Kurzarbeit von fast 40 % festzustellen. Die 
LPGen planten bis zum Jahresende einen weiteren Abbau 
auf 50 % (unter Berücksichtigung von Kurzarbeit: 40%) 
des ursprünglichen Bestandes, langfristig sogar einen Ab- 
bau auf unter 30 % (Schaubild 1). Auch diese Analyse führt 
jedoch zu der Einschätzung, daß die geplanten, weitrei- 
chenden Anpassungsmaßnahmen noch nicht ausreichen. So 
veranschlagen die untersuchten LPGen z.B. für den Bereich 
des Ackerbaues (ohne Leitung) langfristig einen Arbeits- 
kräfteeinsatz von 1,5 AK/100 ha. Dieser Wert liegt aus be- 
triebswirtschaftlicher Sicht zu hoch, um eine rentable Be- 
wirtschaftung ermöglichen zu können. 

Aus wirtschaftlicher Sicht lassen sich die Probleme der 
LPGen am besten mit den Attributen "Arbeitskräfteüber- 
hang" und "Kapitalmangel" beschreiben. Beide Probleme 
sind nicht unabhängig von der genossenschaftlichen Orga- 
nisation der Unternehmen zu sehen. 

Ökonomische Analysen zeigen, daß die landwirtschaftli- 
chen Unternehmen in den neuen Bundesländern ihre Exi- 
stenz i.d.R. nur dann sichern können, wenn es ihnen ge- 
lingt, den größeren Teil der im Betrieb beschäftigten Ar- 
beitskräfte zu entlassen (z.B. ISERMEYER et al., 1990; 
SCHRADER et al., 1991; ZEDDIES et al., 1990). Ein Teil des 
Arbeitskräffeabbaues kann durch eine Auslagerung von 
nicht-landwirtschaftlichen Betriebszweigen erfolgen, die in 
erheblichem Umfang zum hohen Arbeitskräftebesatz in den 
LPGen beigetragen haben (GROSSKOPF und KAPPELMANN, 

1991). 
Der Versuch, Arbeitskräfte im erforderlichen Ausmaß ab- 

zubauen, gestaltet sich für die LPGen schwierig. Die Auf- 
gabe ist für die Verantwortlichen zum einen mit enormen 
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Schaubild 1: Realisierter und geplanter Abbau des 
Arbeitskräftebesatzes in den LPGen, April/Mai 1991 
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Soweit die Überschüsse aus laufender Produktion nicht 
zur Deckung der relativ hohen Lohnkosten ausreichen, zie- 
hen 44 % der untersuchten LPGen u.a. auch einen Lohnver- 
zicht als Mittel zur Ausgabenbegrenzung in Betracht. Prak- 
tiziert wird der freiwillige Lohnverzicht nach eigenem Be- 
kunden bereits in 12 % aller befragten Unternehmen 
(KöNIG et al., 1991b). 

a) "optlmlatlscha" Rechnung zum 01.07.1990 (Barguthaben 
♦ Feldvorräte ♦ Maschinen ♦ Vieh - Verbindlichkeiten) 
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c) "pessimistische" Rechnung zum April/Mal 1991 
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Schaubild 2: Verteilung der LPGen nach ihrem 
kurzfristig liquidierbaren Vermögen 

Ein großer Teil der LPGen begegnet auftretenden Zah- 
lungsengpässen durch die Auflösung bestehender Bargutha- 
ben oder durch die Liquidierung von Vieh- und Umlaufka- 
pital. Die Möglichkeiten hierzu sind allerdings unterschied- 

lich, weil zwischen den LPGen hinsichtlich der Kapitalaus- 
stattung außerordentlich große Unterschiede bestehen. Dies 
zeigt die Gegenüberstellung von Verbindlichkeiten, Bargut- 
haben und anderen, unter Umständen kurzfristig liquidier- 
baren Aktiva in Schaubild 2 (KöNIG et al., 1991b). In ca. 
35 % der untersuchten Unternehmen könnten theoretisch 
alle Verbindlichkeiten durch die Barguthaben abgelöst wer- 
den, in allen anderen Fällen übersteigen die Verbindlichkei- 
ten die Barguthaben. Wie die Analyse ferner zeigt, hat sich 
die Liquiditätslage der Unternehmen zwischen Juli 1990 
und April/Mai 1991 im Durchschnitt eher geringfügig ver- 
bessert als verschlechtert. Dieses Ergebnis ist allerdings in 
keiner Weise Ausdruck einer nachhaltig rentablen Produk- 
tion, sondern in erster Linie die Folge des betrieblichen 
Schrumpfungsprozesses und der dabei erfolgenden, sukzes- 
siven Liquidierung von Vieh- und Umlaufkapital. 

Was die völlige Auflösung von LPGen anbelangt, so sind 
nach Einschätzung von Beratern nicht selten gerade die ka- 
pitalstärksten Unternehmen frühzeitig liquidiert worden, 
weil in diesen Fällen Auszahlungen in Höhe von mehreren 
10 000 DM je LPG-Mitglied realisiert werden konnten. 

Die auf Fortführung der Agrarproduktion bedachten Un- 
ternehmen haben große Schwierigkeiten bei der Beschaf- 
fung von Investitionskapital. Die Banken haben sich bei der 
Kreditvergabe zum Teil sehr zurückgehalten. Als Ursachen 
sind die geringen Haftungsmöglichkeiten der LPGen, der 
nicht vorhandene Nachweis erfolgreichen unternehmeri- 
schen Handelns in den LPGen, die ungeklärten Eigentums- 
verhältnisse in den LPGen, das relativ geringe Know-how 
vieler Banken im Bereich des Pächterkredites, die agrar- 
politische Benachteiligung juristischer Personen im Agrar- 
bereich und die ungünstigen Aussichten für den Agrarbe- 
reich insgesamt zu nennen. Der Staat hat zunächst versucht, 
die Bedingungen für eine Kreditvergabe an die ostdeut- 
schen Betriebe mit Hilfe von Investitionshilfen zu verbes- 
sern. Wegen der Zurückhaltung der Banken kamen diese 
Programme aber bisher nur selten zum Tragen. Aus diesem 
Grunde ist der Staat zusätzlich dazu übergegangen, Kredit- 
bürgschaften zu geben. Damit fördert er zweifellos den Ka- 
pitalfluß in den Agrarsektor; gleichzeitig wächst aber die 
Gefahr von Fehlinvestitionen und die Gefahr einer Fehllei- 
tung von Steuergeldem. 

Eine Alternative zur Fremdfinanzierung durch Banken 
besteht in der Beteiligungsfinanzierung durch private Inve- 
storen. Deren Interesse richtet sich verständlicherweise 
nicht so sehr auf eine Beteiligung an genossenschaftlichen 
Unternehmen, sondern weitaus stärker auf andere Unter- 
nehmensformen. Hier ist mittlerweile eine zunehmend rege 
Investitionstätigkeit durch Unternehmer aus den alten Bun- 
desländern zu beobachten. Von einer grundsätzlichen Ab- 
lehnung westlicher Investoren in ostdeutschen Unterneh- 
men kann sicher keine Rede sein. Jede zweite der von Kö- 

NIG et al. (1991b) befragten LPGen stand der Option, einen 
privaten Investor aus dem Westen in das Unternehmen ein- 
zubinden, aufgeschlossen gegenüber. 

Wenn sich weder Banken noch mögliche Mituntemehmer 
finanziell engagieren, verbleiben als potentielle Kapitalge- 
ber für die LPGen im wesentlichen nur die Mitglieder 
selbst. Diese haben aber, abgesehen von ihren geringen fi- 
nanziellen Möglichkeiten, oft gar kein Interesse an einer 
Kapitalaufstockung der landwirtschaftlichen Unternehmen. 
Die Mehrzahl der Mitglieder muß davon ausgehen, daß sie 
keine berufliche Perspektive in der Landwirtschaft haben 
wird. Weil die Kapitalrendite im Agrarsektor bekannterma- 
ßen relativ gering ausfällt, denkt dieser Personenkreis 
wahrscheinlich weniger an eine Aufstockung als vielmehr 

299 



AGRARWIRTSCHAFT 40 (1991), Heft 10: ISERMEYER: Umstrukturierung der Landwirtschaft in den neuen Bundesländern 

an eine Abstockung der finanziellen Beteiligung an der 
LPG. Den Weg in diese Richtung hat das novellierte Land- 
wirtschaftsanpassungsgesetz vorgezeichnet. 

3.3 Planungsunsicherheiten, die durch politische Vor- 
gaben verursacht werden 

Es ist unter Ökonomen unstrittig, daß die Klärung der 
Eigentumsverhältnisse eine unabdingbare Voraussetzung 
für den wirtschaftlichen Aufschwung in den neuen Bundes- 
ländern darstellt. Weil die Landwirtschaft im Gegensatz zu 
anderen Wirtschaftssektoren der DDR nicht verstaatlicht 
worden war, lag die Erwartung nahe, daß der Übergang in 
die Marktwirtschaft für den Agrarsektor vergleichsweise 
reibungslos vonstatten gehen könnte. Ein Jahr nach Einfüh- 
rung der Wirtschafts- und Sozialunion ist jedoch zu konsta- 
tieren, daß auch und vielleicht sogar besonders im Agrarbe- 
reich ungeklärte Eigentumsrechte für erhebliche Verzöge- 
rungen im Umstrukturierungsprozeß gesorgt haben. Dies ist 
nicht unabhängig von der agrarpolitischen Begleitung des 
Umstrukturierungsprozesses zu sehen. 

a) Landwirtschaftsanpassungsgesetz, D-Markbilanzgesetz 

Das Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LanpG) sollte die 
Eigentumsverhälmisse in den LPGen klären und den Um- 
strukturierungsprozeß regeln. Es wurde im Juni 1990 von 
der Volkskammer der DDR beschlossen. In der zweiten 
Hälfte des Jahres 1990 setzte sich im politischen Raum im- 
mer stärker die Einschätzung durch, daß das LanpG reform- 
bedürftig sei. Die Kritik richtete sich dabei auf zwei ganz 
unterschiedliche Problembereiche. Zum einen war zu be- 
mängeln, daß das Gesetz eine Reihe von Unzulänglichkei- 
ten enthielt und für einige der zu klärenden Fragen keine 
hinreichenden Regelungen vorsah. Zum anderen erwies es 
sich als politisch nicht haltbar, daß man in der Erstfassung 
des Gesetzes der Mitgliederversammlung der LPG eine re- 
lativ weitgehende Souveränität bei der Festlegung der 
Eigentumsverhältnisse zugestanden hatte. Es zeigte sich 
nämlich, daß die Boden- und Kapitaleinbringer in den mei- 
sten LPGen mittlerweile in der Minderheit waren und des- 
halb ihre Interessen gegenüber der Mehrheit der LPG-Mit- 
glieder nicht durchsetzen konnten. Die Interessen der "Ar- 
beiter" bestanden naturgemäß eher darin, a) einen mög- 
lichst großen Teil des LPG-Vermögens dem Faktor Arbeit 
zuzuschreiben und b) die LPG möglichst lange fortbestehen 
zu lassen, um auf diese Weise LPG-Vermögen zugunsten 
von Lohnzahlungen aufzuzehren, m.a.W. eine Umvertei- 
lung zuungunsten des Kapitals und zugunsten der Arbeit 
vorzunehmen. Mit der Neufassung des Gesetzes wurde ver- 
sucht, die Stellung der Boden- und Kapitaleinbringer zu 
stärken. 

Weil die Neufassung des LanpG aber erst im Juni 1991, 
also ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes und nur ein 
halbes Jahr vor dem gesetzüch festgelegten Ende der 
LPGen Gesetzeskraft erlangte, steht zu befürchten, daß die 
gute Absicht, nunmehr eine klare Planungsgrundlage für 
die Umstrukturierung der LPGen vorzulegen, verfehlt wird. 
Im Gegenteil werden mit der Novellierung des Gesetzes 
zahlreiche neue Probleme geschaffen, weil massiv in einen 
bereits laufenden Umstrukturierungsprozeß eingegriffen 
wurde. 

Wie die Erhebung von KÖNIG et al. (1991b) zeigt, hatten 
bereits im April/Mai, also vor Verabschiedung der Novelle, 

drei von vier Unternehmen eine Vermögensaufteilung be- 
schlossen. Im Durchschnitt war dabei vorgesehen, ca. 50 % 
des Vermögens auf den Faktor Arbeit zu verteilen. In 14 % 
der untersuchten LPGen wurde gar das gesamte Vermögen 
dem Faktor Arbeit zugerechnet. Eine Vermögensverteilung 
auf Basis der novellierten Fassung des Gesetzes wird wahr- 
scheinlich wesentlich günsüger für die Produküonsfaktoren 
Boden und Kapital ausfallen. Außerdem sieht das Gesetz 
nunmehr eine zeitliche Regelung der Auszahlungsansprü- 
che ausscheidender Mitglieder vor, die für viele Unterneh- 
men in letzter Konsequenz die Gefahr eines Kapitalabflus- 
ses in Höhe von mehreren Millionen DM innerhalb von nur 
fünf Jahren heraufbeschwört (vgl. z.B. JOCHIMSEN und 
NISSEN, 1991). 

Wie viele Fälle nunmehr neu aufgerollt werden müssen, 
ist gegenwärtig kaum abzuschätzen. Es bestehen unter- 
schiedliche Rechtsauffassungen über die Frage der rückwir- 
kenden Wirksamkeit der Novelle. Fraglich ist auch, in wie 
vielen Einzelfällen eine Neuaufnahme von Vermögensver- 
teilungen unter Verweis auf Formfehler in den bisher abge- 
schlossenen Verfahren angestrengt werden wird. Sicher 
scheint, daß es in dieser Angelegenheit zu zahlreichen ge- 
richtlichen Auseinandersetzungen kommen wird. 

Gerichtliche Auseinandersetzungen sind auch deshalb zu 
erwarten, weil sich viele LPGen nunmehr durch eine Ab- 
wertung ihrer Aktiva in den Bilanzen vor aus ihrer Sicht 
überzogenen Auszahlungsansprüchen zu schützen versu- 
chen. Aus verschiedenen Gründen waren die Aktiva in den 
Eröffnungsbilanzen vieler LPGen zunächst mit Ansätzen 
bewertet worden, die den tatsächlichen Wert der Aktiva bei 
weitem überschritten (vgl. ISERMEYER, RELMER und 
SCHRAMM, 1991). Daraus errechnen sich nun gemäß 
LanpG für austretende Mitglieder zum Teil sehr hohe Aus- 
zahlungsansprüche. Weil alle wissen, daß die LPGen in 
aller Regel nur einen Bruchteil solcher Ansprüche befriedi- 
gen können, wächst die Versuchung, nach dem "Wind- 
hundprinzip" Ansprüche auf Kosten anderer Mitglieder der 
LPG zu realisieren. Die LPGen können sich dagegen zu 
schützen versuchen, indem sie gemäß § 16 D-Markbilanz- 
gesetz eine Umbewertung ihrer Aktiva vornehmen, d.h. ab- 
werten. Solange sie dies jedoch mit dem Ziel der Fortfüh- 
rung des Unternehmens tun, ist eine Annäherung an Liqui- 
dationswerte nur schwer mit den gesetzlichen Grundlagen 
vereinbar. Auf der anderen Seite müssen die LPG-Lei- 
tungen aber auch die Liquidationsbilanz ständig "im Hinter- 
kopf’ führen; sie müssen Konkurs anmelden und dürfen 
keine weiteren Auszahlungen auf Basis der Fortführungs- 
bilanz vornehmen, sobald diese Bilanz aufgrund zunehmen- 
der Austrittserklärungen Überschuldung ausweist (vgl. 
ISERMEYER, REIMER und SCHRAMM,1991). 

b) Altschulden 

Im planwirtschaftlichen System der DDR war die Entwick- 
lung der Untemehmensvermögen und -Verbindlichkeiten 
nur zum Teil das Ergebnis unternehmerischer Tüchtigkeit. 
Die umfassende Einflußnahme des Staates auf Investitions- 
entscheidungen, Güterversorgung etc. beeinflußte den Ver- 
mögensstatus der Unternehmen, wie er sich zum Zeitpunkt 
des Eintritts in die Wirtschafts- und Sozialunion darstellte, 
erheblich. Für viele LPGen ergaben sich spezifische Nach- 
teile auch dadurch, daß sie das Umlaufkapital durch Kredit 
finanzieren mußten; für diese Unternehmen lag der Zeit- 
punkt des Eintritts in die Währungsunion (Juli 1990) inso- 
fern sehr ungünstig, als den hohen Kosten und Verbindüch- 
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keilen für die Erstellung der Ernte vergleichsweise geringe 
Emteerlöse gegenüberstanden. 

Der durch vielfältige Staatswillkür maßgeblich beeinfluß- 
te Vermögensstatus der LPGen wurde durch die gesetzli- 
chen Regelungen, die mit dem Beitritt der DDR zur Bun- 
desrepublik einhergingen, zunächst weitgehend als "Ver- 
dienst" der LPGen anerkannt: Reiche LPGen durften sich 
auflösen und ihre zum Teil millionenschweren Kassenbe- 
stände unter die Mitglieder verteilen, arme LPGen waren 
bei ihrem neuen Gläubiger, der DG-Bank, zum Teil so hoch 
verschuldet, daß es mitunter noch nicht einmal zur Auszah- 
lung der Inventarbeiträge an ausgetretene Mitglieder reich- 
te. Die Bedeutung der solchermaßen vorgenommenen Erst- 
verteilung von Vermögen wurde noch dadurch wesentlich 
erhöht, daß für den Umtausch von Mark der DDR in DM 
ein Wechselkurs von 1:1 oder 1:2 festgelegt wurde - ein 
Wechselkurs, der dem tatsächlichen Wertverhältnis der 
Währungen zueinander in keiner Weise entsprach. So wur- 
den auf der einen Seite Geschenke in Millionenhöhe verteilt 
und auf der anderen Seite Schulden in Millionenhöhe - vor- 
läufig - festgeschrieben. 

Schnell wurde jedoch erkennbar, daß die LPGen nur 
einen geringen Teil der Forderungen ihres Hauptgläubigers, 
der DG-Bank, würden begleichen können. In all jenen Fäl- 
len, in denen der Liquidationswert des Vermögens der 
LPGen hinter den Verbindlichkeiten zurückbliebe, würde 
die DG-Bank einen Teil ihrer Forderungen nicht realisieren 
können. Die schwierige wirtschaftliche Ausgangslage der 
Unternehmen, die unsicheren Eigentumsverhältnisse, die 
relativ geringen Verkehrswerte der Aktiva, die mit jedem 
Austritt zunehmenden Auszahlungsverpflichtungen und die 
erheblich eingeschränkte Haftung der LPG-Mitglieder spre- 
chen dafür, daß die Zahl solcher Fälle rasch zunehmen 
kann. 

Schlußfolgerung: Unabhängig davon, ob sich die Bundes- 
regierung zu einem Erlaß der Altschulden durchringen wür- 
de oder nicht, war nicht mehr zu verhindern, daß die (zum 
großen Teil durch Staatswillkür entstandenen) Gewinne pri- 
vatisiert und die (zum großen Teil durch Staatswillkür ent- 
standenen) Verluste weitgehend sozialisiert werden. Sozia- 
lisiert deshalb, weil sich die DG-Bank für die nicht mehr 
einzutreibenden Forderungen beim deutschen Steuerzahler 
schadlos halten kann. 

Die Extremvanante der Sozialisierung, die darin 
bestanden hätte, den LPGen nun gleich alle Altschulden zu 
erlassen, erwies sich andererseits ebenfalls nicht als poli- 
tisch durchsetzbar. So konnte lediglich ein Betrag von 1,4 
Mrd. DM für eine Entschuldungsregelung bereitgestellt 
werden; für den weitaus größeren Teil der Altschulden 
werden die Betriebe nun auf die im D-Markbilanzgesetz 
geschaffene und von der Bundesregierung aufgegriffene 
Möglichkeit zur bilanziellen Entlastung verwiesen (vgl. 
TOP AGRAR, 1991b). Hierbei handelt es sich im Prinzip um 
eine Stundung der Altschulden bis zu dem Zeitpunkt, ab 
dem die LPGen bzw. ihre Nachfolgeorganisationen wieder 
Gewinne erwirtschaften. Den Einkommensausfall der DG- 
Bank begleicht auch bei dieser Variante der Steuerzahler. 

Ob der gewählte Verfahrensgang dem Umstrukturie- 
rungsprozeß der ostdeutschen Landwirtschaft wirklich 
dienlich ist, muß bezweifelt werden. 

(1) Es ist sehr viel Zeit vergangen. Auch heute, ein Jahr 
nach Herstellung der deutschen Einheit, ist noch nicht end- 
gülüg entschieden, welche der vorgelegten Betriebsent- 
wicklungspläne zur Entschuldung und/oder zur bilanziellen 
Entlastung gutgeheißen werden und zu welchem Teil die 

Unternehmen letztlich mit einer Entschuldung rechnen 
können. 

(2) Die bilanzielle Enüastung begünstigt das "Weiterwur- 
steln". Während nämlich bei Liquidaüon oder Konkurs des 
Unternehmens zuerst die gestundeten Verbindlichkeiten be- 
glichen werden müssen, kann bei Fortführung des Unter- 
nehmens sukzessive fremdes Eigentum zugunsten von 
Lohnzahlungen aufgezehrt werden, ohne daß der ansonsten 
notwendige Gang zum Konkursgericht fällig wird. 

(3) Die bilanzielle Entlastung behindert tendenziell die 
sukzessive Umwandlung der LPGen in Familienbetriebe. 
Die in der Novelle des LanpG geschaffene Möglichkeit, 
eine LPG über eine Personengesellschaft in eine Familien- 
betriebsstruktur umzuwandeln, wird ebenso beeinträchtigt 
wie die Überführung in eine Vermögensverwertungsgesell- 
schaft, die ihre Produktionsmittel an neu entstehende Fami- 
lienbetriebe verpachtet. Im Unterschied zum Familienbe- 
trieb oder zur Vermögensverwertungsgesellschaft fällt es 
nämlich beispielsweise einer GmbH oder einer GmbH und 
Co. KG wesentlich leichter, durch entsprechende vertragli- 
che Gestaltungen Gewinne von vornherein weitgehend zu 
vermeiden und dadurch eher der Kapitaldienstpflicht auf 
Dauer zu entgehen. 

c) Zuteilung von Quoten 

Auch wenn sie nicht in der Bilanz erscheinen, gehören die 
Müch- und Zuckerquoten in vielen LPGen zu den für die 
Untemehmensplanung wichtigsten Vermögensbestandtei- 
len. Einkommen lassen sich mit diesem Vermögen jedoch 
einstweilen nur erzielen, wenn die landwütschaftliche Pro- 
duktion fortgeführt wird. 

Eine endgültige Zuteilung der Quoten an die Unterneh- 
men ist eine wichtige Voraussetzung für zukunftsorientierte 
Investitionen, insbesondere in der Milchviehhaltung. Aus 
Sicht vieler Unternehmen ist es bedauerlich, daß die erfor- 
derliche Klarheit über die Zuordnung der entsprechenden 
Verfügungsrechte allein schon deshalb lange Zeit auf sich 
warten ließ, weil sich die Verabschiedung der Novelle des 
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes hinauszögerte. Aber 
auch nach dessen Verabschiedung bestehen noch Unklar- 
heiten in all jenen Fällen, in denen die LPG einem Nachfol- 
geuntemehmen durch Liquidation oder Konkurs Platz 
machen möchte bzw. muß. Dieser zunehmend an Bedeu- 
tung gewinnende Fall ist bekanntlich im LanpG nicht 
geregelt. 

Im Falle der Liquidation oder des Konkurses eines Unter- 
nehmens fallen die Milchgarantiemengen zunächst in die 
nationale Reserve zurück. Wie sie daraus verteilt werden, 
ist in das Ermessen jedes einzelnen Bundeslandes gestellt 
worden. Die Länder haben zunächst bekundet, an jeden 
Wiedereinrichter nur eine Garantiemenge bis zu einer Grö- 
ßenordnung von 300 000 kg zuteilen zu wollen. Offenbar 
sind Ausnahmen jedoch möglich. Insbesondere aus Sicht 
kapitalkräftiger Wiedereinrichter sind die vorgesehenen 
Größenbegrenzungen viel zu niedrig, um eine Investition 
wütschaftlich interessant erscheinen zu lassen. Die Ver- 
gabepraxis für größere Quotenmengen erscheint vielen 
schwer durchschaubar. Außerdem wird von potentiellen In- 
vestoren bemängelt, daß die Milchlieferrechte in den neuen 
Bundesländern zunächst nur vorläufig zugeteilt worden 
sind. 
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d) Nutzungsrechte an Grund und Boden sowie Gebäuden 

Auch in bezug auf die Eigentums- und Nutzungsrechte an 
Grund und Boden sowie Gebäuden bestehen nach wie vor 
erhebliche Unsicherheiten. So ist z.B. in all jenen Fällen, in 
denen die LPGen Gebäude auf fremden Flächen errichtet 
haben, die schwierige Aufgabe der Zusammenführung von 
Grund- und Gebäudeeigentum zu bewältigen. Hinsichtlich 
der Eigentumsrechte an den aufstehenden Gebäuden beste- 
hen unterschiedliche Rechtsauffassungen. Offen ist auch, in 
welchem Umfang Mitglieder bzw. ehemalige Mitglieder, 
deren Gebäude von den LPGen genutzt worden sind, Forde- 
rungen wegen unterlassener Instandhaltung geltend machen 
werden und ob sich solche Forderungen gegen die LPGen 
oder gegen die öffentliche Hand richten. Schwer zu überse- 
hen ist schließlich auch, zu welchen Konditionen kommu- 
nale Einrichtungen, die von den LPGen errichtet worden 
sind, in der Zukunft an die Kommunen übergehen werden. 

Eine andere, für viele LPGen existentielle Frage ist, in 
welchem Umfang und zu welchen Bedingungen sie künftig 
die ehemals volkseigenen Flächen pachten und bewirtschaf- 
ten können. Während sie sich schon frühzeitig an die ver- 
tragliche Sicherung der in Privateigentum stehenden Rä- 
chen machen konnten und mußten, war eine längerfristige 
Anpachtung ehemals volkseigener Flächen zunächst nicht 
möglich. Die Treuhand als Verwalterin dieser Rächen gab 
zunächst nur kurzfristige Pachtverträge aus, weil sie der 
Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
über die Eigentumsrechte an diesen Rächen nicht vorgrei- 
fen wollte und konnte. Aber auch nach dem Urteil des Bun- 
desverfassungsgerichtes mußte aus verschiedenen Gründen 
zunächst weiterhin von einer langfristigen Verpachtung ab- 
gesehen werden. Diese Verzögerungen sind aus Sicht der 
LPGen unbefriedigend. Solange das Risiko eines mögli- 
chen Flächenverlustes zugunsten von Wiedereinrichtem be- 
steht, sind Langfristplanungen schwierig; es findet sich 
kaum eine Bank, die zu einer Fremdfinanzierung der diesen 
Rächen zuzurechnenden Maschineninvestitionen bereit ist. 

e) Künftiger Kurs der Agrarpolitik 

Die politikbedingte Planungsunsicherheit für die LPGen 
wird nicht nur durch die unmittelbar auf die Neuordnung 
der ostdeutschen Landwirtschaft abzielenden Gesetze ver- 
ursacht. Immer stärker zeigt sich, wie sehr auch die allge- 
meine Unsicherheit über den künftigen Kurs der nationalen 
und der EG-Agrarpolitik auf die Planungen für die Um- 
strukturierung der LPGen ausstrahlt. Dabei ist es nicht 
allein die Unsicherheit über die künftige Höhe des EG- 
Agrarpreisniveaus, die den Untemehmensplanem Kopfzer- 
brechen bereitet, sondern auch und vor allem die Unsicher- 
heit über Art und Ausmaß der betriebstypenspezifischen 
Differenzierung agrarpolitischer Maßnahmen. 

Bei der zunehmenden Differenzierung agrarpohtischer 
Maßnahmen in Abhängigkeit von Betriebsgröße, Rechts- 
form des Betriebes, Erwerbsform und anderen betrieblichen 
Merkmalen3) nahm in der Vergangenheit besonders die 

3) Im nachfolgenden Text wird vor allem auf die Differenzierung agrar- 
politischer Maßnahmen in Abhängigkeit vom Merkmal "Betriebsgröße" 
eingegangen. Es gibt jedoch zahlreiche Differenzierungen in Abhängigkeit 
anderer Merkmale, beispielsweise die Verknüpfung von Investitionshilfen 
und Erwerbsform oder die Verknüpfung von Mitverantwortungsabgabe für 
Getreide und mner /außerbetrieblicher Veredlung. Auch solche Differen- 
zierungen sind Gegenstand politischer Entwicklungsprozesse und stellen 
deshalb für Betriebe ein zusätzliches Risiko bei ihren langfristigen Dispo- 

deutsche Agrarpolitik eine Vorreiterrolle ein. Mittlerweile 
hat sich auch die EG-Kommission dieses Gedankengut bei 
ihren Überlegungen zur Reform der EG-Agrarpolitik zu 
eigen gemacht. Ob Rinder- oder Mutterkuhprämien, Rä- 
chenstillegungen, Kürzungen der Milchquote oder direkte 
Einkommenstransfers - es gibt kaum einen Politikvor- 
schlag, der nicht in irgendeiner Weise eine Begrenzung der 
Subventionen "pro Betrieb" vorsieht. Schon jetzt erreicht 
die Bevorzugung kleiner Unternehmen Dimensionen, die 
bei der Untemehmensplanung nicht mehr vernachlässigt 
werden dürfen. 

Es liegt auf der Hand, daß sich in dieser Ausgangssitua- 
tion und angesichts der Bekundungen deutscher und euro- 
päischer Agrarpolitiker ein Nachdenken über "for-male" 
Betriebsteilungen geradezu aufdrängt. Es könnten dann Ge- 
bilde entstehen, die praktisch wie ein Großunternehmen, 
"auf dem Papier” aber wie eine Ansammlung kleinerer Un- 
ternehmen fungieren. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
hätten sie einerseits den Vorteil, in den Genuß der umfang- 
reichen agrarpolitischen Vergünstigungen zu kommen, an- 
dererseits aber auch den Nachteil erhöhter unternehmeri- 
scher Risiken und erhöhter Kosten durch den Einkommens- 
transfer zugunsten der "Schein-Unternehmer" und der zu 
beteiligenden Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare. Ob 
sich die Inkaufnahme solcher Nachteile lohnt, ist derzeit 
schwer zu beurteilen. Dies gilt um so mehr angesichts der 
Unsicherheiten über die künftig zu erwartende Benachteili- 
gung großer Unternehmen im Agrarbereich, über die Grö- 
ßenordnung der mit formalen Betriebsteilungen verbunde- 
nen Risiken und Kosten und über die Instrumente, mit de- 
nen die Agrarpolitik künftigen Betriebsteilungen entgegen- 
zuwirken versuchen wird. 

Investoren, die sich nicht auf das Risiko komplizierter 
Vertragsgestaltungen zur Regelung der Zusammenarbeit 
scheinbar unabhängiger Unternehmen einlassen möchten, 
haben nur zwei Alternativen: Entweder sie investieren in 
einen Großbetrieb und verzichten von vornherein auf staat- 
liche Förderung, oder sie investieren in einen rundum för- 
derungsfähigen Familienbetrieb, wie er von der Agrarpoli- 
tik avisiert und begünstigt wird. Beide Alternativen erschei- 
nen wenig überzeugend: 

ad a: Investitionen in einen Großbetrieb4). Bei dieser Al- 
ternative darf man zwar zuversichtlich sein, daß man lang- 
fristig kostengünstiger produzieren kann als die meisten der 
kleineren Konkunrenten. Dieses Bewußtsein relativer Pro- 
duktionseffizienz verhilft aber einem Unternehmen nur 
dann zu einem gewissen Maß an Planungssicherheit, wenn 
es die Möglichkeit erhält, in einen fairen Wettbewerb mit 
den vermeintlich Schwächeren zu treten. Solch ein Wettbe- 
werb ist im EG-Agrarmarkt nicht gegeben. Im Gegenteil: 
Wer heute in einen Großbetrieb investiert, muß damit rech- 
nen, daß seine Mitbewerber auf den Agrar- und Faktor- 
märkten so stark subventioniert werden, daß der effizienz- 
bedingte Wettbewerbsvorteil eines modern eingerichteten 
Großbetriebes überkompensiert wird. 

sitionen dar. 
4) Mit "Großbetrieb" ist in diesem Zusammenhang eine Betriebsgröße 

gemeint, die deutlich jenseits der gegenwärtigen Fördergrenzen liegt. Es 
kann sich dabei sowohl um einen Familienbetrieb als auch um einen ar- 
beitsteilig organisierten Großbetrieb handeln, denn die gegenwärtigen 
Fördergrenzen liegen weit unterhalb der Produktionskapazitäten, die von 
einem mit moderner Technik ausgestatteten Familienbetrieb mit 2 bis 3 
Arbeitskräften langfristig bewältigt werden können (vgl. z.B. die Begren- 
zungen bei der Mutterkuhprämie (90 Mutterkühe), bei der Flächen- 
stillegung (geringere Prämiensätze ab 50 ha stillgelegte Fläche), bei der 
Investitionsförderung (300 Mastschweineplätze)). 
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ad b: Investition in einen umfassend förderungsfähigen 
Betrieb. Wer kann allen Ernstes glauben, ein potentieller 
Investor hätte Interesse, sein Kapital in den Aufbau eines 
vielleicht politisch erwünschten, mittelbäuerlichen Betrie- 
bes im Beitrittsgebiet zu investieren, von dem er genau 
weiß, daß seine Überlebensfähigkeit nicht durch unter- 
nehmerische Leistungsfähigkeit, sondern einzig und allein 
durch fortwährende Subventionierung gewährleistet werden 
kann? 

4 Schlußfolgerungen 

4.1 Schlußfolgerungen für die landwirtschaftlichen Un- 
ternehmen 

LPGen, deren wirtschaftliches Interesse auf eine nachhalti- 
ge Fortführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit gerichtet 
ist, müssen auf Basis des geänderten LanpG schnellstmög- 
lich eine endgültige Vermögensaufteilung vornehmen und 
diese von allen Mitgliedern schriftlich anerkennen lassen. 
Ohne solch eine endgültige Aufteilung und den damit ver- 
bundenen Ausschluß späterer finanzieller Ansprüche an die 
LPG ist weder eine zukunftsweisende Planung noch die Be- 
schaffung von Fremdkapital in ausreichendem Umfang 
möglich. 

Wie dargestellt, wird in vielen Unternehmen eine endgül- 
tige Vermögensaufteilung zum einen durch unterschiedli- 
che Interessen der Mitglieder, zum anderen durch ungeklär- 
te Eigentumsverhältnisse im weiteren Sinne erheblich er- 
schwert. Es ist damit zu rechnen, daß viele Einzelfälle erst 
nach langwierigen Gerichtsverfahren einer abschheßenden 
Klärung zugeführt werden können. Drohen sich dadurch die 
dringend erforderlichen Vermögensentscheidungen immer 
weiter zu verzögern, sollte unbedingt erwogen werden, das 
alte Unternehmen in eine Vermögensverwaltungsgesell- 
schaft umzuwandeln oder, sofern sich keine Einigkeit über 
die Bildung einer solchen Gesellschaft hersteilen läßt, die 
Liquidation einzuleiten und die Fortführung der landwirt- 
schaftlichen Produktion am Standort in einem neu zu grün- 
denden Unternehmen zu beginnen. 

Die von der Unternehmensleitung als ultima ratio einzu- 
leitende Liquidation ist besser als ihr Ruf. Der oft befürch- 
tete "Verlust von Vermögenswerten" kann auf diese Weise 
unter Umständen eher begrenzt werden als durch ein plan- 
loses "Weiterwursteln" und eine damit einhergehende Aus- 
zahlung einzelner Mitglieder auf Basis der überhöhten Bi- 
lanzwerte. Die im Zuge der Liquidation eintretende Abwer- 
tung der Aktiva auf ihren tatsächlichen Wert hat für Neu- 
einsteiger den großen Vorteil, daß sie auch große Produk- 
tionsanlagen sehr günstig übernehmen können. Der zweite, 
bei der gegenwärtigen Unsicherheit und den vielen bevor- 
stehenden Gerichtsverfahren nicht minder große Vorteil be- 
steht darin, daß das neue Unternehmen seine Tätigkeit weit- 
gehend frei von Altlasten (im weiteren Sinne) aufnehmen 
kann. Planungssicherheit, unternehmerische Flexibilität und 
Kreditwürdigkeit können dadurch unter Umständen erhöht 
werden (ISERMEYER, REIMER und SCHRAMM, 1991). Bei 
der Ausgestaltung dieser Alternative bleibt in all jenen Fäl- 
len, in denen kein Mitglied der alten LPG zur Verschuldung 
und persönlichen Haftung bereit ist, nur die Gründung einer 
juristischen Person. Hierbei entsteht nun aber das Problem, 
daß neu gegründete juristische Personen von der Agrarpoli- 
tik besonders stark benachteiligt werden. Ihnen entgehen 
sowohl die Förderungsprogramme für Familienbetriebe als 

auch die eigens für LPGen und ihre Nachfolgeuntemehmen 
geschaffenen Förderungsmöglichkeiten. 

Für Neugründungen wie für umgewandelte LPGen gilt, 
daß die unternehmerischen Entscheidungen im neuen Un- 
ternehmen nur von wenigen Personen, die persönlich Ver- 
antwortung und Haftung übernehmen, getroffen werden 
sollten. Das "Wirtschaften in einen großen Topf, aus dem 
dann die Mitarbeiter des Unternehmens entlohnt werden, ist 
nach Möglichkeit zu vermeiden (vgl. z.B. ISERMEYER, 

1991; SCHMITT, 1990; WISSENSCHAFTUCHER BEIRAT, 

1991). Unter diesem Gesichtspunkt ist die Weiterführung 
der LPG als "große" e.G. mit vielen Mitgliedern ungünsti- 
ger zu beurteilen als die Umwandlung in KG, GmbH, 
GmbH & Co. KG, BGB-Gesellschaften oder Familienbe- 
triebe, die ihre Produktionsmittel unter Umständen aus 
einer Vermögensverwertungsgesellschaft anpachten. 

Neben der Schaffung einer hohen persönlichen Verant- 
wortung jedes einzelnen Entscheidungsträgers müssen die 
Kapitalsicherung und die Kapitalbeschaffung im Vorder- 
grund stehen. Weil die geschilderten Probleme beim Zu- 
gang zu Fremdkapital bzw. bei der Aufstockung des Eigen- 
kapitals insbesondere für juristische Personen noch gerau- 
me Zeit fortbestehen werden, kommt der Sicherung des be- 
stehenden Eigenkapitals zunächst besondere Bedeutung zu. 
Auch hier ist die Vorlage eines wirklich überzeugenden 
Entwicklungskonzeptes wichtigste Voraussetzung. Aus- 
trittswilligen Mitgliedern muß signalisiert werden, daß ihre 
Forderungen möglicherweise, d.h. konkret im Falle der bal- 
digen Liquidation des Unternehmens, wesentlich geringer 
ausfallen, als sie sich nach Maßgabe der bisherigen Bilan- 
zen errechnen. Außerdem müssen sie auf die im LanpG 
festgelegten Ratenzahlungen und die damit verbundenen 
Verzögerungen und Unwägbarkeiten hingewiesen werden. 
Für den Fall, daß sie ihr Kapital im Unternehmen belassen, 
müssen ihnen Sicherheiten (z.B. im Rahmen von Darle- 
hensverträgen), spätere Kapitalentzugsmöglichkeiten und 
ausreichende Renditen (zumindest bezogen auf die sich im 
Falle der Liquidation errechnenden Auszahlungsansprüche) 
geboten werden. 

Wird für Investitionen zusätzliches Kapital benötigt, so ist 
nicht nur an die Beschaffung von Fremdkapital, sondern 
auch an die Aufstockung des Eigenkapitals durch Aufnah- 
me neuer Gesellschafter zu denken. Kapitalkräftige und mit 
guten Haftungsmöglichkeiten versehene Partner aus den al- 
ten Bundesländern oder anderen EG-Ländem werden sich 
aber in aller Regel nur dann engagieren, wenn ihnen ent- 
sprechende Gestaltungsmöglichkeiten im Unternehmen ein- 
geräumt werden. Grundsätzlich ist die Bildung von Ost- 
West-Partnerschaften eine der elegantesten Möglichkeiten 
zur Überwindung der Probleme in den neuen Bundeslän- 
dern. Neben dem Kapitaltransfer kommt es auch zu einem 
intensiven Austausch von Know-how, bei dem sich die 
Partner aus den alten Bundesländern schneller über die 
standörtlichen Verhälmisse und die Partner aus den neuen 
Bundesländern schneller über die in der Marktwirtschaft er- 
forderlichen Verhaltensweisen in Kenntnis setzen können, 
als wenn jeder sein Glück auf eigene Faust zu erreichen 
versucht. 

4.2 Schlußfolgerungen für die Politik 

Eine weitere Aufstockung der von der Politik bereitgestell- 
ten Finanzhilfen erscheint kaum noch möglich. Mit den Li- 
quiditätshilfen, Bürgschaften, Entschuldungsmaßnahmen 
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sowie den Aufbauhilfen für den Verarbeitungssektor wurde 
ein enormer Finanztransfer zugunsten der ostdeutschen 
Landwirtschaft in Gang gesetzt, der sowohl finanzpolitisch 
als auch hinsichtlich seiner Akzeptanz bei anderen Land- 
wirten in der EG an Grenzen stößt. Aus volkswirtschaftli- 
cher Sicht sollten Steuergelder vorrangig für den Aufbau 
der Infrastruktur sowie für allgemeine regional- und sozial- 
politische Maßnahmen und nicht so sehr für sektorspezifi- 
sche Maßnahmen verwendet werden. Auch aus betriebs- 
wirtschaftlicher Sicht sind allzu großzügige finanzielle Hil- 
fen für die Landwirtschaft der neuen Bundesländer zu kriü- 
sieren, weil sie falsche Signale setzen, Illusionen wecken 
und zu Investitionen verleiten, die sich spätestens zum Zeit- 
punkt der Reinvestition als unrentabel heraussteilen. 
Gleichwohl gibt es zahlreiche Gründe, die für eine Abfede- 
rung der im Umstrukturierungsprozeß auftretenden Brüche 
mit Hilfe von befristeten Subvenüonszahlungen sprechen. 
Ob die Politik mit ihrem Subventionseinsatz das richtige 
Maß getroffen hat, läßt sich aus wissenschaftlicher Sicht, 
wenn überhaupt, wohl erst im nachhinein beurteilen. 

Die Defizite in der agrarpolitischen Begleitung des Um- 
strukturierungsprozesses werden vor allem dadurch verur- 
sacht, daß die Eigentumsrechte unzureichend verteilt sind 
und vielfältige Unsicherheiten über den künftigen Kurs der 
Agrarpolitik bestehen. Diese Defizite wurden in Abschnitt 
3.3 ausführlich diskutiert, wobei auch einige Lösungsansät- 
ze zur Sprache kamen. 

Bei der Verteilung der Eigentumsrechte ist Eile geboten. 
Zwar ist die inzwischen eingeschlagene Strategie, viele 
Entscheidungen letztlich den Instanzen vor Ort zu überlas- 
sen, verständlich, weil zentralistische Lösungen nach 
besonders einfachen Prinzipien erfolgen müssen und somit 
notgedrungen Ungerechtigkeiten mit sich bringen. Ob die 
Problembewältigung durch die regionalen Instanzen, die ja 
ihrerseits nach wie vor erheblich mit ihrer eigenen Vergan- 
genheitsbewältigung zu tun haben und mit den politischen 
Prinzipien der Bundesrepublik Deutschland noch wenig 
vertraut sind, zu weniger Ungerechtigkeit führt, darf aller- 
dings bezweifelt werden. 

Wie in Abschnitt 3.3 erläutert, wird der Umstrukturie- 
rungsprozeß in den neuen Bundesländern in zunehmendem 
Maße durch die Unsicherheiten über den künfügen Kurs 
der Agrarpolitik behindert. Mit ihrer Strategie, immer mehr 
agrarpolitische Maßnahmen gezielt auf die Förderung mit- 
telbäuerlicher Betriebe auszurichten, läuft die europäische 
Agrarpolitik zumindest in den neuen Bundesländern eini- 
gen ihrer eigenen agrarpolitischen Ziele, insbesondere dem 
Einkommensziel, zuwider. Ist ein agrarpolitischer Kurs- 
wechsel aus übergeordneten Erwägungen nicht möglich, so 
sollten Agrarpolitiker um eine möglichst realistische und 
ungeschönte Darstellung der gesetzlichen Grundlagen be- 
müht sein. Allein das Auseinanderweichen von agrarpoliti- 
schen Bekundungen (z.B. Chancengleichheit für alle Be- 
wirtschaftungsformen) und agrarpolitischen Maßnahmen 
(z.B. gesetzliche Nachteile für Großbetriebe und juristische 
Personen) kann die Effizienz des Umstrukturierungsprozes- 
ses erheblich beeinträchtigen: In vielen LPGen müssen ge- 
genwärtig weitreichende Entscheidungen getroffen werden, 
und häufig basieren diese Entscheidungen eher auf gefühls- 
mäßigen Erwägungen als auf nüchternen ökonomischen 
Kalkulationen (vgl. Abschnitt 3.1). In dieser Situation be- 
steht in besonderem Maße die Gefahr, daß agrarpolitische 
Bekundungen von den Entscheidungsträgem überinterpre- 
tiert werden und somit, sofern sie nicht mit den gesetzli- 
chen Grundlagen in Einklang stehen, zu unternehmerischen 
Fehlentscheidungen beitragen. 

Bei aller Kritik an der agrarpolitischen Begleitung des 
Umstrukturierungsprozesses in den neuen Bundesländern 
sollte aber nicht übersehen werden, daß die Vereinigung 
beider deutscher Staaten nicht nur die Landwirtschaft, son- 
dern auch die Agrarpolitik und die Agrarverwaltung vor 
eine Vielzahl großer, bisher ungekannter Probleme gestellt 
hat. Auch wird oft vergessen, daß nicht die gegenwärtige 
Agrarpolitik, sondern die jahrzehntelange Planwirtschaft 
der DDR den schlechten Zustand der ostdeutschen Land- 
wirtschaft verursacht hat. Die Möglichkeiten der Politik, 
diese schweren Schäden nun in kurzer Zeit zu beseitigen, 
sind begrenzt. Viele derer, die heute in Politik und Verwal- 
tung Verantwortung tragen, haben sich mit außerordentlich 
hohem persönlichen Einsatz und großer Flexibilität um die 
Lösung der Probleme bemüht. Das verdient Respekt. Die 
Erkenntnis, daß man hinterher immer klüger ist, trifft auf 
diese historisch einmalige Umbruchsituation sicher in be- 
sonderem Maße zu. 

Insbesondere die Wissenschaft darf sich mit solchen Ein- 
sichten allerdings nicht zufriedengeben. Aus Sicht der 
agrarökonomischen Forschung ist deshalb selbstkritisch zu 
fragen, ob sie den hochgesteckten Erwartungen vieler Ent- 
scheidungsträger in der Agrarpolitik und in der landwirt- 
schaftlichen Praxis im Rahmen ihrer Möglichkeiten gerecht 
geworden ist. Dabei ist nicht zu verkennen, daß sich dort, 
wo theoretisch fundierte, konkrete und praktikable Rat- 
schläge erwartet worden waren, oft Enttäuschung über die 
allzu allgemeinen Ausführungen der Agrarökonomen breit- 
machte. Und wurden einmal konkrete Ratschläge gegeben, 
so erwiesen sich diese bisweilen als Ergebnis allzu selekti- 
ver Betrachtungen, die der Vielfalt der einzubeziehenden 
Aspekte nur unzureichend Rechnung trugen. 

Es liegt nahe, bei der Suche nach den Ursachen für diese 
Unzufriedenheit auch die Forschungsstrukturen in der deut- 
schen Agrarökonomie kritisch unter die Lupe zu nehmen. 
Schließlich ist es schon verwunderlich, daß einerseits al- 
lenthalben Einmütigkeit über die außergewöhnliche Dimen- 
sion der zu bewältigenden Probleme und den ebenso großen 
wie dringlichen Forschungsbedarf herrschte, andererseits 
aber nirgendwo ein wirklich leistungsfähiges, kontinuier- 
lich arbeitendes und mit Spitzenkräften besetztes Forscher- 
team für die Bewältigung dieses Forschungsbedarfs gebil- 
det wurde. Deshalb sollte man die außergewöhnliche Situa- 
tion, die durch die Herstellung der deutschen Einheit ent- 
standen ist, auch einmal zum Anlaß nehmen, selbstkritisch 
über Ziel und Effizienz agrarökonomischer Forschung in 
Deutschland nachzudenken. 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag gibt ein Jahr nach Herstellung der deutschen Ein- 
heit einen Überblick über die Umstrukturierung und die Umstrukturie- 
mngsprobleme der landwirtschaftlichen Unternehmen in den neuen Bun- 
desländern. Es wird versucht, Ursachen der Probleme zu analysieren und 
Lösungsansätze herauszuarbeiten. 

Eine kurze Analyse agrarsektoraler Entwicklungen zeigt, daß die Land- 
wirtschaft in den neuen Bundesländern auf die starken Agrarpreissenkun- 
gen insbesondere im Bereich der Tierproduktion mit einer erheblichen Ein- 
schränkung der Produktionskapazitäten reagiert hat. In der Pflanzenpro- 
duktion prägen Flächenstillegungen, Umstrukturierungen im Anbauver- 
hältnis und Ertragssteigerungen das Bild. 

Die Umstrukturierung der LPGen konnte bisher nur in wenigen Fällen 
abgeschlossen werden. Die Mehrzahl der LPGen befindet sich gegenwärtig 
im Umstrukturierungsprozeß. Als angestrebte Rechlsform überwiegt nach 
wie vor die Genossenschaft, doch erfreuen sich GmbH & Co. KG sowie 
BGB-Gesellschaften zunehmender Beliebtheit. Ungefähr 15 % der LPGen 
befinden sich bereits in Liquidation oder Konkurs; mit einem weiteren An- 
stieg ist zu rechnen. Die Zahl der Wiedereinrichter dürfte gegenwärtig bei 
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ungefähr 10 000 liegen. In dieser Gruppe finden sich neben großen, wachs- 
tumsorientierten Hauptenverbsbetrieben auch sehr viele kleine Nebener- 
werbsbetriebe. 

Bei der Analyse der Ursachen für die Entwicklungsprobleme der LPGen 
werden drei Ursachenbereiche unterschieden, nämlich a) Überforderung 
der Entscheidungsträger durch den radikalen Wandel der Rahmenbedin- 
gungen, b) Schwierigkeiten der LPGen beim Arbeitskräfteabbau und bei 
der Kapitalbeschaffung und c) Planungsunsicherheiten, die durch politi- 
sche Vorgaben verursacht werden. 

Wie die Analyse zeigt, sind insbesondere die Schwierigkeiten beim Ab- 
bau des viel zu hohen Arbeitskräftebesatzes und bei der Kapitalsicherung 
und -beschaffung nicht unabhängig von der genossenschaftlichen Struktur 
der Unternehmen zu sehen. Aber auch aus der Setzung der agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen erwachsen Schwierigkeiten für die Umstrukturierung 
der LPGen. Eine Diskussion der Problembereiche "Landwirtschaffsanpas- 
sungsgesetz, D-Markbüanzgesetz", "Altschulden”, "Zuteilung von Quoten" 
und "Nutzungsrechte an Grund und Boden sowie Gebäuden” zeigt, daß die 
Planungen der LPGen durch unklare Eigentumsrechte erschwert werden. 
Außerdem beeinträchtigt die Unsicherheit über den künftigen strukturpoli- 
tischen Kurs der Agrarpolitik die Planungen für die Neustrukturierung der 
Landwirtschaft in den neuen Bundesländern in zunehmendem Maße. 

Aufbauend auf die Ursachenanalyse werden einige Schlußfolgerungen 
für die Entscheidungsträger in den Unternehmen und in der Agrarpolitik 
gezogen. 

Summary: 
Restructuring East German agriculture 

This paper describes the restructuring process of East German agriculture 
one year after the unification of Germany. It is attempted to identify the 
major problems, to analyse their reasons and to suggest some solutions. 

A brief analysis of sectoral developments shows that East German farms 
have reduced livestock production drastically in response to the sharp de- 
cline of product prices. In plant production, a high participation in set 
aside-programmes, a considerable restructuring of crop shares and in- 
creasing yields can be observed. 

Most cooperative farms are still on their way towards a new organiza- 
tional structure. While a majority of the farms still intends to continue as a 
cooperative farm, in recent months other farm types are gaining impor- 
tance. An increasing number of cooperative farms is being liquidated. 
About 10 000 family farms have been founded, among them both large 
farms and small part-time farms. 

The difficulties of the cooperative farms can be traced back to three 
types of reasons. First: The drastical change of conditions in all fields of 
the society has created an extreme challenge to each decision-maker and 
consequently led to many individual mistakes. Second: The cooperative 
farms are facing considerable difficulties in their attempt to reduce labour 
input and attract capital. Third: The process of distributing property rights 
(incl. quotas etc.) causes a lot of difficulties. Some of the political attempts 
to clarify property rights appear to have had limited success and to have 
caused additional delays. The restracturing process is furthermore hindered 
by the considerable uncertainty about the future of the CAP. Especially the 
question to what extend large farms will be politically disadvantaged in 
future is of increasing importance to farmers in East Germany. 
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Der bäuerliche Familienbetrieb, 
das Leitbild für die Agrarpolitik im vereinten Deutschland? 

HERMANN H. KALLFASS 

1 Einleitung 

In Deutschland hat die Vereinigung umfassende Anpas- 
sungsprozesse ausgelöst. In den neuen Bundesländern wer- 
den die Institutionen und Strukturen nahezu aller rechtli- 
chen, sozialen und wirtschaftlichen Bereiche an die Ver- 
hältnisse angepaßt, die in den alten Bundesländern bereits 
bestehen. Dies gilt auch für die Agrarpolitik. Das agrarpoli- 
tische Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs und über- 
kommene Instrumente werden von der Agrarpolitik weitge- 

hend unverändert auf die Landwirtschaft in den neuen Län- 
dern angewendet (vgl. u.a. BML, 1991a). Im folgenden 
wird untersucht, wie die Übertragung der westdeutschen 
Agrarpolitik auf die neuen Länder aus volkswirtschaftlicher 
Sicht zu beurteilen ist. Die industrieökonomische Analyse 
zeigt, daß die alleinige Orientierung am Leitbild des bäuer- 
lichen Familienbetriebs aus volkswirtschaftlicher Sicht 
nachteilig ist. Sie behindert die Entwicklung kostengünsti- 
ger Produktionsstrukturen und verschärft in den neuen Bun- 
desländern die Krise in der Landwirtschaft. Es wird gefor- 
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